
 

 

An die 

INVEKOS-Leiter   

der Bezirkslandwirtschafskammern Tirols  

mit der Bitte um Weiterleitung an alle  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

MFA – geänderte Vorgehensweise bei „gefährdete Nutztierrassen – Meldung Ersatztiere“ 

In den einschlägigen Bestimmungen für die ÖPUL-Maßnahme „Erahltung gefährdeter Nutztierrassen“ 

ist u.a. auch vorgesehen, dass ein Abgang von prämienfähigen Tiere innerhalb des Haltezeitraumes 

(01.04. bis 31.12.) binnen 10 Tagen zu melden ist. Unabhängig davon, ob es dafür eine 

entsprechendes Ersatztier am Hof gibt oder nicht. Bei Rindern erfolgt die diesbezügliche Meldung 

und auch eine allfällige Meldung einer Nachbesetzung über die Rinderdatenbank. 

Ein Abgang und er Ersatz von prämienbeantragten Pferden, Schafen, Ziegen und Schweinen während 

der Haltedauer ist jedenfalls separat zu melden. Bisher konnte das formlos bzw. mittels Formular an 

die AMA gemeldet werden. Ab MFA 2018 hat das innerhalb von 10 Tagen online mittels Korrektur 

des Mehrfachantrages zu erfolgen.  

Die detaillierte Beschreibung dazu findet ihr nachstehend: 

Vorgehensweise bis einschließlich MFA 2017: 

 

Vorgehensweiese ab 2018: 

 

Landwirtschaftskammer Tirol 

Invekos-Landeskoordination 

 

Innsbrucker Straße 77 

6380 St. Johann i. T. 

DVR: 0658081 

www.lk-tirol.info 

franz.eberharter@lk-tirol.at 

 

Ihre Nachr.:  

Zeichen:  Invekos-Info 

Bearbeiter: Ing. Franz Eberharter 

Telefon:      +43 05 92 92-1030 

Telefax:     +43 05 92 92-2399 

Datum:       2018-05-03 

Invekos – Infoschreiben 36/2018 



Vorgaben gemäß Handbuch Online-Erfassung: 

 

Ich ersuche euch um Kenntnisnahme bzw. Weiterleitung der Info an eure befassten Kolleginnen und 

Kollegen und verbleibe  

mit besten Grüßen 

 

 

Ing. Franz Eberharter e.h. 


